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Der Landrat des Vogelsbergkreises 
Amt für Veterinärwesen, Verbraucherschutz 
und Ordnungsangelegenheiten 
Vogelsbergstr. 32 
36341 Lauterbach        
 
 
 
Antragsteller 
 
Name, Vorname:                 
 
Anschrift:               
 
Telefon:              
 
Geburtsdatum und –ort:           
  
  
 
 

 Antrag auf Erteilung des Sachkundenachweises gem. § 6 Abs. 2 Ferkel-
betäubungssachkundeverordnung - FerkBetSachkV 

 
   Antrag auf Verlängerung des Sachkundenachweises gem. § 6 Abs. 5 Ferkel-

betäubungssachkundeverordnung - FerkBetSachkV     
    

 
  

Folgende Nachweise über die Voraussetzungen zur erstmaligen Erteilung des Sachkunde-
nachweises sind beigefügt: 
 

  Nachweis über den Abschluss eines Ausbildungsberufes oder Studiengangs, in dem der 
Umgang mit Ferkeln gelehrt wird  

 oder 
  Nachweis über die Ausübung einer mindestens zweijährigen Tätigkeit in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb mit Ferkelerzeugung, die den Umgang mit Ferkeln umfasst 
hat. 

 
 Prüfungsbescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang, der die 
theoretischen Grundlagen der Durchführung der Betäubung von Ferkeln zum Zweck der 
Kastration vermittelt (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 FerkBetSachkV) 

 
 Prüfungsbescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an einer anschließenden 
Praxisphase zur Übung der praktischen Durchführung der Betäubung von Ferkeln zum 
Zweck der Kastration unter ständiger Aufsicht und Anleitung eines Tierarztes oder einer 
Tierärztin (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 FerkBetSachkV) 

 
 Prüfungsbescheinigung über die erfolgreiche Absolvierung einer Prüfung der praktischen 
Fähigkeiten bei der Durchführung der Betäubung bei der Ferkelkastration durch einen 
Tierarzt oder eine Tierärztin (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 7 Abs. 4 FerkBetSachkV) 
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bei Verlängerung:  
(drei Jahre ab der erstmaligen Ausstellung, nachfolgend mindestens alle 5 Jahre) 
 

 Nachweis über die Teilnahme an einer Überprüfung der praktischen Fähigkeiten bei der 
Durchführung der Betäubung bei der Ferkelkastration durch einen Tierarzt oder eine 
Tierärztin 

 
 Nachweis über die Teilnahme an einer zweistündigen Fortbildungsschulung, in der der 
aktuelle Wissensstand durch einen Tierarzt oder eine Tierärztin vermittelt wird  

 
 
 
 
 
Liegen Vorstrafen oder Bußgeldbescheide wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor? 

 
   ja  wenn ja, welche?   

   
              
 

  nein 
 

 
Ist ein Straf- oder Ermittlungsverfahren / Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetz anhängig? 
 

   ja  wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft / Behörde und weswegen?   
  
              
 
   nein 

 
 
 
 
 

Ein polizeiliches Führungszeugnis    ist beigefügt.   wird nachgereicht. 
(Ausstellungsdatum max. 3 Monate, bei Verlängerung nicht erforderlich) 
 
 
 
 
 
 
             
Ort und Datum      Unterschrift Antragsteller/-in 


	Der Landrat des Vogelsbergkreises

